
  

Erläuterungen zu Gegenständen der Tagesordnung, zu denen kein 
Beschluss gefasst wird 

Ordentliche Hauptversammlung der K+S Aktiengesellschaft 
am Donnerstag, 12. Mai 2022, 10:00 Uhr, 
die aufgrund der Covid-19-Pandemie als virtuelle 
Hauptversammlung ohne physische Präsenz der 
Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten stattfindet.  
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Zu Tagesordnungspunkt 1 
Zu Tagesordnungspunkt 1 – Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der K+S 
Aktiengesellschaft, des gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lage- und 
Konzernlageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2021, 
sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a 
Abs. 1 Handelsgesetzbuch – erfolgt keine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung, da 
der Aufsichtsrat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss 
am 9. März 2022 gebilligt hat. Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 Satz 1 Aktiengesetz 
(im Folgenden AktG) festgestellt. Eine Beschlussfassung der Hauptversammlung nach § 173 
Abs. 1 AktG über die Feststellung des Jahresabschlusses oder Billigung des 
Konzernabschlusses ist daher nicht erforderlich. Auch eine Beschlussfassung der 
Hauptversammlung über die weiteren in Tagesordnungspunkt 1 genannten, der 
Hauptversammlung vorzulegenden Unterlagen ist gesetzlich nicht vorgesehen. 
 
Der Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns wird unter Tagesordnungspunkt 2 
gefasst. 
 
Zugrunde liegende Normen:   
§ 172 AktG: 
„Billigt der Aufsichtsrat den Jahresabschluß, so ist dieser festgestellt, sofern nicht Vorstand und 
Aufsichtsrat beschließen, die Feststellung des Jahresabschlusses der Hauptversammlung zu 
überlassen. Die Beschlüsse des Vorstands und des Aufsichtsrats sind in den Bericht des 
Aufsichtsrats an die Hauptversammlung aufzunehmen.“ 
 
§ 173 Abs. 1 AktG: 
„Haben Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen, die Feststellung des Jahresabschlusses der 
Hauptversammlung zu überlassen, oder hat der Aufsichtsrat den Jahresabschluß nicht gebilligt, 
so stellt die Hauptversammlung den Jahresabschluß fest. Hat der Aufsichtsrat eines 
Mutterunternehmens (§ 290 Abs. 1, 2 des Handelsgesetzbuchs) den Konzernabschluss nicht 
gebilligt, so entscheidet die Hauptversammlung über die Billigung.“ 
 
§ 175 Abs. 1 AktG: 
„Unverzüglich nach Eingang des Berichts des Aufsichtsrats hat der Vorstand die 
Hauptversammlung zur Entgegennahme des festgestellten Jahresabschlusses und des 
Lageberichts, eines vom Aufsichtsrat gebilligten Einzelabschlusses nach § 325 Abs. 2a des 
Handelsgesetzbuchs sowie zur Beschlußfassung über die Verwendung eines Bilanzgewinns, 
bei einem Mutterunternehmen (§ 290 Abs. 1, 2 des Handelsgesetzbuchs) auch zur 
Entgegennahme des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses und des 
Konzernlageberichts, einzuberufen. Die Hauptversammlung hat in den ersten acht Monaten des 
Geschäftsjahrs stattzufinden.“ 
 
§ 175 Abs. 2 AktG: 
„Der Jahresabschluss, ein vom Aufsichtsrat gebilligter Einzelabschluss nach § 325 Absatz 2a 
des Handelsgesetzbuchs, der Lagebericht, der Bericht des Aufsichtsrats und der Vorschlag des 
Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns sind von der Einberufung an in dem 
Geschäftsraum der Gesellschaft zur Einsicht durch die Aktionäre auszulegen. Auf Verlangen ist 
jedem Aktionär unverzüglich eine Abschrift der Vorlagen zu erteilen. Bei einem 
Mutterunternehmen (§ 290 Abs. 1, 2 des Handelsgesetzbuchs) gelten die Sätze 1 und 2 auch 
für den Konzernabschluss, den Konzernlagebericht und den Bericht des Aufsichtsrats hierüber. 
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Die Verpflichtungen nach den Sätzen 1 bis 3 entfallen, wenn die dort bezeichneten Dokumente 
für denselben Zeitraum über die Internetseite der Gesellschaft zugänglich sind.“ 
 
§ 176 Abs. 1 AktG: 
„Der Vorstand hat der Hauptversammlung die in § 175 Abs. 2 genannten Vorlagen sowie bei 
börsennotierten Gesellschaften einen erläuternden Bericht zu den Angaben nach den §§ 289a 
und 315a des Handelsgesetzbuchs zugänglich zu machen. Zu Beginn der Verhandlung soll der 
Vorstand seine Vorlagen, der Vorsitzende des Aufsichtsrats den Bericht des Aufsichtsrats 
erläutern. Der Vorstand soll dabei auch zu einem Jahresfehlbetrag oder einem Verlust Stellung 
nehmen, der das Jahresergebnis wesentlich beeinträchtigt hat. Satz 3 ist auf Kreditinstitute 
nicht anzuwenden.“ 
 
§ 174 AktG: 
„(1) Die Hauptversammlung beschließt über die Verwendung des Bilanzgewinns. Sie ist hierbei 
an den festgestellten Jahresabschluß gebunden. 
 
(2) In dem Beschluß ist die Verwendung des Bilanzgewinns im einzelnen darzulegen, 
namentlich sind anzugeben  
 

1. der Bilanzgewinn; 
 
2. der an die Aktionäre auszuschüttende Betrag oder Sachwert; 
 
3. die in Gewinnrücklagen einzustellenden Beträge; 
 
4. ein Gewinnvortrag; 
 
5. der zusätzliche Aufwand auf Grund des Beschlusses. 

 
(3) Der Beschluß führt nicht zu einer Änderung des festgestellten Jahresabschlusses.“ 
 
 
 
Kassel, im März 2022 
 
Der Vorstand  
K+S Aktiengesellschaft  
mit Sitz in Kassel  
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